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betreffend die schriftliche Anfrage der Abg. 

KeppelmUller und Genossen vom 12. Dezember 1990, 

Zl. 117/J-NR/90 betreffend Zusatzstoffe in ver­

schiedenen Kraftstoffen 

Im Allgemeinen: 

Es ist Stand der Technik. daß Zusatzstoffe(Additive) Kraft­

stoffen im ppm-Bereich zugesetzt werden. Niedrige Abgaswerte 

sind trotz oder gerade wegen der modernen Motorenkonzeptionen 

nur mit entsprechenden Additiven zu erreichen. Diese Additive 

mUs sen entsprechend dem Chemikaliengesetz geprüft und ge­

gebenenfalls deklariert werden. Darüber hinaus haftet der 

Produzent im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes. 

Ihre Fragen darf ich wie folgt beantworten: 

Zu Frage 1: 

"Welche Stoffe werden derzeit in österreich aus welchen Grün­

den und in welchen Mengen der einzelnen Kraftstoffsorten zu­

gesetzt,?" 

Als Zusatzstoffe im weitesten Sinn sind auch Alkohole und 

Ether zu verstehen, also Komponenten, die in Prozentmengen im 

Kraftstoff enthalten sein k~nnen. In österreich wird fall­

weise Methanol, Butanol und Methyl-tertiär-Butyläther (MTBE) 

verwendet. Die Zugabe von Ethanol wird geprüft. 

125/AB XVIII. GP - Anfragebeantwortung  (gescanntes Original) 1 von 3

www.parlament.gv.at



- 2 -

Kohlenwasserstofflösliche Zusätze (Additive) zur Qualitäts­

verbesserung sind nach den mit Verordnung des Bundesministers 

für Umwelt, Jugend und Familie vom 5.4.1990 (BGBL.Nr. 

239/1990) für verbindlich erklärten öNORMEN für Kraftstoffe 

zulässig. Phosphorhältige Zusätze sind durch die Normen aus­

geschlossen. Cetanzahlverbesserer sind zugelassen. 

Zu den Fragen 2, 3 un~ 

"Welche Erkenntnisse liegen dem Bundesministeriu~ für öffent­

liche Wirtschaft und Verkehr Uber die Giftigkeit, krebser­

regende, erbgutändernde oder sonstige schädliche Wirkung die­

ser Benzinzusatzstoffe vor? 

Geht von solchen Zusatzstoffen eine Gefährdung der Gesundheit 

der Kraftfahrzeugbenutzer, FUßgänger und Tankstellenbedien­

steten aus? 

Welche Meßwerte über Benzinzusatzstoffkonzentrationen in der 

Luft liegen der Umweltministerin vor? 

Wie sind diese Meßwerte in gesundheits- und umweltschädigen­

der Sicht zu beurteilen? 

Geht von den Benzinzusatzstoffen eine systematische An­

reicherung der Böden an verkehrsreichen Straßen oder des 

Grundwassers aus?!! 

Mit Ausnahme von Bleitetraäthyl und analogen Bleizusatz­

stoffen liegen dem ho. Ressort keine derartigen Erkenntnisse 

vor. Fragen, die den Vollzug des Chemikaliengesetzes be­

treffen fallen in den Aufgabenbereich des Bundesministeriums 

fUr Umwelt, Jugend und Familie bzw. des Bundesministeriums 

für Gesundheit. 

Zu Frage 5: 

"~velche Schäden werden durch Zusatzstoffe in Kraftstoffen an 

diversen Fahrzeugteilen verursacht und wie groß ist der fi­

nanzielle Umfang, der durch Zusatzstoffe in Kraftstoffen den 

Autofahrern entsteht?" 
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Die Verträglichkeit der Zusatzstoffe gegenUber den Ublichen 

im Kraftfahrzeugbau verwendeten Werkstoffen (insbesondere 

Elastomeren) wird von Fahrzeugherstellern kontrolliert und 

unterliegen ferner der Produkthaftung. 

Zu Frage 6: 

"Welche Ma!3nahmen gedenkt die Bundesregierung zur Verringe­

rung umwelt- oder gesundheitsschädlicher Zusatzstoffe in der 

laufenden Gesetzgebungsperiode zu ergreifen'?" 

Aus meiner Sicht wäre - insbesondere hinsichtlich der me­

tallischen Zusatzstoffe - eine Ergänzung der am 5.4.1990 er­

lassenen Verordnung des Bundesministers fUr Umwelt, Jugend 

und Familie zweckmä!3ig. 

~'lien. am ::H.Jänner 1991 

er 
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